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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Gruppe Locatec Ortungstechnik 
 

 § 1 Allgemeines - Geltungsbereich  
1. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich auf Grund dieser 
Geschäftsbedingungen. 
2. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten 
diese Bedingungen als angenommen. 
3. Verbraucher i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten 
wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
4. Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 
5. Kunde i. S. d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 
6. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, 
nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
 
§ 2 Vertragsschluss  
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht 
bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. 
3. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei 
uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt 
werden. 
4. Unser Verkaufsangestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen 
zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages einschließlich dieser Geschäftsbedingungen hinaus gehen.  
5. Alle Vereinbarungen zwischen uns und dem Kunden, die zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, 
sind schriftlich niederzulegen.  
6. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich 
bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die 
Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden. 
7. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere 
Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss 
eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. 
8. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die vom Kunden ggf. erbrachte 
Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. 
9. Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und 
dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt. 
 
§ 3 Kostenvoranschlag/Vorarbeiten  
1. Wünscht der Kunde eine verbindliche Preisangabe, so bedarf es eines schriftlichen Kostenvoranschlages; in 
diesem sind die Arbeiten und die zur Herstellung eines Werkes erforderlichen Stoffe im Einzelnen aufzuführen und mit 
dem jeweiligen Preis zu versehen. Wir sind an diesen Kostenvoranschlag bis zum Ablauf von vier Wochen nach 
seiner Abgabe gebunden 
2. Kostenvoranschläge sind auf Grund Vereinbarung kostenpflichtig. 
3. Vorarbeiten, wie die Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Projektierungsunterlagen, Plänen, Zeichnungen und 
Modellen, die vom Auftraggeber angefordert werden, sind ebenfalls auf Grund Vereinbarung vergütungsspflichtig. 
4. Wird auf Grund des Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt, so werden etwaige Kosten für den Kostenvoranschlag 
und die Kosten etwaiger Vorarbeiten mit der Auftragsrechnung verrechnet. Der Gesamtpreis kann bei der Berechnung 
des Auftrages nur mit Zustimmung des Kunden überschritten werden. 
 
§ 4 Eigentumsvorbehalt  
1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an gelieferter Ware bis zur vollständigen Zahlung 
des Kaufpreises vor. Wir verpflichten uns, das Vorbehaltseigentum freizugeben, soweit dessen Wert unsere 
Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt. 
Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller 
Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. 
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich 
sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. 
3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige 
Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den 
eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. Soweit ein Dritter nicht in der Lage ist, uns 
nach seinem Zugriff auf die gelieferte Ware die uns entstandenen gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu 
erstatten, haftet hierfür der Kunde. 
4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei 
Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 3. und 4. dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware 
herauszuverlangen. 
5. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits 
jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten 
erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung 
ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 
6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt 
eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im 
Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn 
die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist. Unser (Mit-) Eigentum wird vom Kunden 
unentgeltlich verwahrt.  
 
§ 5 Widerrufs- und Rückgaberecht  
1. Fernabsatzvertrag mit Widerrufsklausel 
a) Der Verbraucher hat das Recht, seine auf den Abschluss des Vertrages gerichtete Willenserklärung innerhalb von 
zwei Wochen nach Eingang der Ware zu widerrufen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in 
Textform oder durch Rücksendung der Ware gegenüber dem Verkäufer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung. 
b) Wir behalten uns vor, die Leistung erst nach Ablauf der Widerrufsfrist zu erbringen. Der Verbraucher ist bei 
Ausübung des Widerrufsrechts ggf. zur Rücksendung gelieferter Ware verpflichtet, wenn die Ware durch Paket 
versandt werden kann. Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Widerrufsrechts bei einem Bestellwert 
bis zu EUR 40 der Verbraucher, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware. Bei einem 
Bestellwert über EUR 40 hat der Verbraucher die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen. 
c) Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene 
Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der 
durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als "neu" verkauft 
werden kann, hat der Verbraucher zu tragen. 
2. Fernabsatzvertrag mit Rückgabeklausel 
a) Der Verbraucher hat das Recht, die Ware innerhalb von zwei Wochen nach Eingang zurückzugeben. Das 
Rückgaberecht kann nur durch Rücksendung der Ware oder, wenn die Ware nicht als Paket versandt werden kann, 
durch Rücknahmeverlangen ausgeübt werden; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
b) Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Rückgaberechts bei einem Bestellwert bis zu EUR 40 der 
Verbraucher, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware. Bei einem Bestellwert über EUR 40 
hat der Verbraucher die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen. 
c) Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene 
Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der 
durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als "neu" verkauft 
werden kann, hat der Verbraucher zu tragen. 
 
§ 6 Vergütung  
1. Der angebotene Preis ist bindend. Ist vereinbart, dass auf der Grundlage von Stundensätzen abgerechnet wird, so 
gehören hierzu auch vom Arbeitnehmer verursachte Ausfallzeiten und Fahrtzeiten; letztere werden ab unserem 
Betriebssitz berechnet. Außerhalb unserer Geschäftszeiten, montags bis freitags, 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr, berechnen 
wir Zuschläge auf Arbeitskosten gem. separater Preisliste. 
2. Bei einem Angebot unsererseits gegenüber einem Verbraucher ist im angebotenen Preis die gesetzliche 
Umsatzsteuer enthalten. Bei Angeboten gegenüber einem Unternehmer versteht sich der angebotene Preis zuzüglich 
der gesetzlichen Umsatzsteuer; wir behalten uns vor, die gesetzliche Umsatzsteuer im Rahmen des Angebots 
gesondert auszuweisen.  
3. Bei Angeboten gegenüber einem Unternehmer halten wir uns an die angebotenen Preise für 30 Tage ab 
Angebotsdatum gebunden. Maßgebend sind ansonsten die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise 
zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern nicht gesondert ausgewiesen. Zusätzliche Lieferungen 
und Leistungen werden gesondert berechnet.  
4. Gegenüber einem Verbraucher verstehen sich die angebotenen Preise einschließlich Verpackung und Fracht.  
5. Gegenüber einem Unternehmer verstehen sich die Preise, falls nichts anderes vereinbart, ab Lager, einschließlich 
normaler Verpackung.  
6. Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich einer Versandkostenpauschale in Höhe von EUR ... 
7. Dem Kunden entstehen bei Bestellung durch Nutzung der Fernkommunikationsmittel keine zusätzlichen Kosten. 
 
§ 7 Zahlung  
1. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware innerhalb von 8 Tagen den Kaufpreis ohne Abzug zu zahlen. 
Beträge für Einzelaufträge und Abrufe bis zu 50 EUR sind bei Lieferung in bar zahlbar. Sofern bei derartigen 
Aufträgen keine Abholung der Ware erfolgt, gilt eine Übersendung per Nachnahme als vereinbart. 

2. Der Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 
Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 
Gegenüber dem Unternehmer behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu 
machen. Der Kunde ist jeweils berechtigt, den Nachweis eines geringeren Zinsschadens zu führen. 
3. Verkaufspersonal und technisches Person sind zum Inkasso nicht berechtigt. Zahlungen können mit befreiender 
Wirkung nur an uns oder durch Überweisung auf eines unserer angegebenen Bankkonten erfolgen. 
4. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle der Hingabe von 
Schecks oder Wechseln gilt die Zahlung als erfolgt, wenn diese eingelöst worden sind. Die Ablehnung von Schecks 
oder Wechseln behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Diskont- und 
Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig. 
5. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmung des Kunden dahingehende Zahlungen zunächst auf dessen 
ältere Schulden anzurechnen; wir werden dem Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind 
bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die 
Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.  
6. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder 
durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch 
auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
 
§ 8 Liefer- und Leistungszeit  
1. Liefertermine oder -Fristen die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. 
Für die Lieferung an Unternehmer geltend zusätzlich die Absätze 2. und 3. 
2. Lieferung- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die uns die 
Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere 
Streik Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren 
Unterlieferanten eintreten -, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie 
berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen 
Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten.  
3. Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Kunde nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir 
von unserer Verpflichtung frei, so kann der Kunde hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die 
genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn der Kunde von uns unverzüglich benachrichtigt worden ist. 
 
§ 9 Gefahrübergang  
1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware gilt mit der Übergabe, beim 
Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. Auf Wunsch des Käufers werden Lieferungen 
in seinem Namen und auf seine Rechnung versichert. 
2. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, so geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft 
auf ihn über 
3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. 
 
§ 10 Gewährleistung  
1. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
2. Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie 
nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für 
den Verbraucher bleibt. 
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung 
(Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen 
Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 
4. Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware 
schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche 
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und 
für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
5. Vom Kunden beschafftes Material, gleich welcher Art, ist uns frei Haus zu liefern. Der Empfang wird bestätigt, ohne 
Übernahme der Gewähr für die Richtigkeit der als geliefert bezeichneten Menge. Bei größeren Posten sind die mit der 
Zahlung oder gewichtsmäßigen Prüfung verbundenen Kosten sowie die Lagerspesen zu erstatten.  
6. Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige 
Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung 
der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die 
Gewährleistungsrechte zwei Monate nach seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. 
Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch 
unzutreffende Herstelleraussagen zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die Beweislast. 
Bei gebrauchten Gütern trifft den Verbraucher die Beweislast für die Mangelhaftigkeit der Sache. 
7. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom 
Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. 
8. Wählt der Kunde nach gescheiteter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies 
zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften 
Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. 
9. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die 
Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab 
Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 4 dieser 
Bestimmung). 
10. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des 
Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben 
keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 
11. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien 
Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen 
Montage entgegensteht. 
12. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 
 
§ 11 Haftungsbeschränkungen  
1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware 
vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen 
Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 
2. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. Bei 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des 
vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus 
Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt werden, es 
sei denn, ein von uns garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den Kunden gegen solche Schäden 
abzusichern.  
3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter 
gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust 
des Lebens des Kunden. 
4. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. 
Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und 
Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. 
5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten im Übrigen nicht für Ansprüche, die wegen 
arglistigen Verhaltens entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale. 
 
§ 12 Preisgleitklausel  
Sollten während der Auftragsabwicklung, die sich über mehr als drei Monate erstreckt, Lohn- und 
Materialkostenänderungen eintreten, so sind die Vertragspartner wechselseitig berechtigt, vom jeweils anderen 
Vertragspartner die Aufnahme von Verhandlungen zu verlangen, mit dem Ziel, eine Preisanpassung zu erreichen. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, so sind beide Vertragspartner berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  
 
§ 13 Schlussbestimmungen  
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine 
Anwendung. 
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. 
Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 
3. Nebenabreden zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen oder zu einer schriftlichen Individualabrede sind nur 
dann wirksam, wenn die Schriftform gewahrt wird. Auch die Änderungen der in Schriftform getroffenen 
Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt insbesondere auch für Schriftformabreden.  
4. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame oder undurchführbare 
Regelung soll durch eine wirksame und durchführbare Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der 
unwirksamen oder undurchführbaren Regelung möglichst nahe kommt. Dasselbe gilt bei einer etwaigen 
Regelungslücke. 


